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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

In einem Wahljahr werden die Abstimmungstermine im September und im November in
der Regel nicht wahrgenommen. Dies dürfte mit ein Grund sein, dass 2019 nur über ein
einziges Volksbegehren abgestimmt wurde, nämlich über die Zersiedelungsinitiative.
Die Initiative der Jungen Grünen fand nur bei etwas mehr als einem Drittel der
Stimmbevölkerung Unterstützung. Mit der Ablehnung dieses Begehrens an der Urne war
zudem klar, dass in der ausklingenden 50. Legislatur (2015–2019) keine einzige der
insgesamt 16 Volksinitiativen, die in diesen vier Jahren zur Abstimmung gekommen
waren, angenommen wurde. Dies war weder in der 49. Legislatur (2011–2015; 4 von 25
angenommen), in der 48. Legislatur (2007–2011; 3 von 13 angenommen), in der 47.
Legislatur (2003–2007; 2 von 5 angenommen), oder in der 46. Legislatur (1999–2003; 1
von 30 angenommen) der Fall gewesen. 

In der anstehenden 51. Legislatur dürften einige Volksbegehren an die Urne gelangen.
Ende 2019 waren nicht weniger als zehn Volksbegehren hängig; also abstimmungsreif, in
parlamentarischer Behandlung oder beim Bundesrat, der eine entsprechende
Botschaft zu verfassen hatte. Das Parlamentsgesetz sieht vor, dass die
Bundesversammlung innert 30 Monaten nach Einreichung einer Initiative eine
Abstimmungsempfehlung abzugeben hat. Diese Frist kann sich um ein Jahr verlängern,
falls ein Gegenvorschlag oder ein Gegenentwurf ausgearbeitet wird. Dies war bei sechs
der zehn hängigen Begehren der Fall – was als ein Zeichen dafür gewertet werden kann,
dass das Zusammenspiel zwischen Bevölkerung und Parlament durchaus funktioniert:
Anliegen von Initiantinnen und Initianten werden vom Parlament zwar abgeschwächt,
aber immerhin ernst genommen und verarbeitet. Diese indirekte Wirkung von
Volksinitiativen ist im halbdirektdemokratischen politischen System der Schweiz nicht
zu unterschätzen. Bei drei Initiativen hatte das Parlament in Form einer
parlamentarischen Initiative einen indirekten Gegenvorschlag eingebracht: bei der
«Konzernverantwortungsinitiative» (Pa. Iv. 17.498), der «Transparenz-Initiative» (Pa. Iv.
19.400) und der «Pflegeinitiative» (Pa. Iv. 19.401). Bei der Initiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» hatte der Bundesrat der Botschaft den Vorschlag für ein
Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung als indirekten Gegenvorschlag beigelegt und
auch bei der «Fair-Preis-Initiative» sah die Regierung die Möglichkeit eines indirekten
Gegenvorschlags in Form einer Änderung des Kartellrechts. Einen direkten
Gegenentwurf beriet das Parlament bei der Initiative «für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide». Ende 2019 lag zudem die Botschaft des Bundesrats zur
Initiative «für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» vor und die
Räte berieten bereits die Initiative «für sauberes Trinkwasser». Ebenfalls Ende 2019
waren die Initiative für «mehr bezahlbare Wohnungen» und die
«Begrenzungsinitiative» abstimmungsreif. Erstere wurde für den Urnengang von
Februar 2020 terminiert und über letztere soll im Mai 2020 abgestimmt werden. 

Wie eine Zusammenarbeit zwischen Parlament und Initiativkomitees funktionieren
kann, zeigten auch die Beratungen um die Initiative «für einen vernünftigen
Vaterschaftsurlaub». Diese hätte vier Wochen Vaterschaftsurlaub gefordert. Das
Parlament legte in Form einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 18.441) einen
indirekten Gegenvorschlag vor, der zwei Wochen forderte. Da sich das Parlament auf
diesen Gegenvorschlag einigen konnte, zog das Initiativkomitee seine Initiative zurück.
Im Jahr zuvor waren zwei Volksbegehren zurückgezogen worden. 

2019 waren zudem acht neue Volksinitiativen erfolgreich zustande gekommen (2018: 5).
Innert Jahresfrist wird sich der Bundesrat mit der Initiative «Kinder und Jugendliche
ohne Tabakwerbung», der «Massentierhaltungsinitiative», der «Justiz-Initiative», der
«Gletscher-Initiative», der Initiative «gegen Waffenexporte (Korrektur-Initiative)», der
«99%-Initiative», der Initiative «Organspende fördern - Leben retten» und der
Initiative für ein «Tier- und Menschenversuchsverbot» auseinandersetzen und eine
Botschaft vorlegen müssen. 

Im Sammelstadium befanden sich 2019 total 16 Volksbegehren, nicht weniger als 14
davon wurden erst 2019 neu lanciert, deutlich mehr als noch 2018 als acht verschiedene
Komitees die Unterschriftenjagd begonnen hatten. Interessanterweise waren es 2019

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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vor allem Komitees und nicht – wie man in einem Wahljahr vielleicht erwarten würde –
ausschliesslich Parteien, die Volksbegehren lancierten. Zu den wenigen Ausnahmen
zählte die junge FDP, die ihre «Renteninitiative» lancierte. Sie war mit dem Thema
Altersvorsorge freilich nicht alleine. «Für eine generationengerechte Altersvorsorge»
oder für «steuerfreie AHV- und IV-Renten» setzten sich zwei weitere Komitees ein.
Bereits 2018 war eine Initiative für «berufliche Vorsorge – Arbeit statt Armut» lanciert
worden. Vier weitere Begehren zielten auf Reformen bei der Finanzierung des
Gesundheitssystems ab: Die «Pflegefinanzierungs-Initiative», die von der EDU lanciert
wurde, die «Gesundheits-Mitbestimmungs-Initiative», die «Prämien-Entlastungs-
Initiative» der SP und die bereits 2018 von der CVP lancierte «Kostenbremse-Initiative»
wollten etwas gegen die steigenden Krankenkassenkosten unternehmen. Ein Komitee
«Mobilfunk-Initiative» lancierte gleich zwei Begehren: Mit der «Mobilfunkhaftungs-
Initiative» und der Initiative «für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden
Mobilfunk» sollen vor allem aus gesundheitlichen Gründen dem Ausbau der
Mobilfunkgeneration 5G Einhalt geboten werden. Umweltschutzkreise lancierten die
«Landschaftsinitiative» und die «Biodiversitätsinitiative», um dem Aussterben von
Tier- und Pflanzenarten Einhalt zu gebieten. Mit der «Kontrollschild-Initiative» sollen
der CH-Kleber abgeschafft und die Nummernschilder neu designt werden. Das «E-
Voting-Moratorium» möchte die Tests zur elektronischen Stimmabgabe einschränken
und mit der Initiative «Hilfe vor Ort im Asylbereich» sollen die im Asylwesen
verwendeten Gelder für Schutzgebiete oder Hilfsprojekte im Ausland statt für
Migrantinnen und Migranten in der Schweiz ausgegeben werden. Die Initiative «Ja zur
Abschaffung der Zeitumstellung» schliesslich forderte, dass auf eine Anpassung der
Uhren auf die sogenannte Sommerzeit in Zukunft verzichtet werde.

Voraussichtlich werden es nicht alle dieser Begehren schaffen, die gesetzlichen Fristen
oder die verlangten 100'000 Unterschriften einzuhalten. Im langjährigen Schnitt
scheiterte nämlich rund ein Drittel aller lancierter Volksbegehren an diesen Hürden.
Dieses Schicksal ereilte 2019 drei Begehren (2018: 2): Die von einem Komitee rund um
die SVP-Nationalräte Pirmin Schwander (svp, SZ) und Hans Egloff (svp, ZH) lancierte
«Kindes- und Erwachsenenschutz-Initiative», mit der die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde Kesb hätte entmachtet werden sollen, aber auch die
beiden Initiativen des Komitees rund um die Regierungsräte Pierre-Yves Maillard (VD,
sp) und Mauro Poggia (GE, mcg), die ein «von den Krankenkassen unabhängiges
Parlament» und die «Organisationsfreiheit der Kantone bei der Krankenversicherung»
gefordert hätten, scheiterten 2019 offiziell im Sammelstadium. 1

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Entgegen dem nationalen Trend verringerte sich im Vergleich zu 2011 die Zahl der
Kandidierenden für die Nationalratswahlen im Kanton Schwyz. Waren es damals noch
deren 64, versuchten 2015 nur noch 50 Bewerberinnen und Bewerber ihr Glück. Sie
taten dies auf insgesamt 13 Listen (2011: 17). Der Frauenanteil hingegen stieg auf 36%
(2011: 32.8%) und kam beinahe an den Rekordwert von 37.5% aus dem Jahr 2007 heran.

In der abgelaufenen Legislatur wurde die Schwyzer Bevölkerung durch eine
ausgeglichene Delegation aus je einem Mitglied der SVP, der FDP, der CVP und der SP
vertreten. Die FDP hatte 2011 – nach 8-jähriger Absenz – mit einem denkbar knappen
Resultat ihren Sitz von der SVP zurückgeholt. Somit bot sich für die aktuellen Wahlen
eine spannende Ausgangslage. Eine breite bürgerliche Allianz wurde zwar von der SVP
forciert, stiess bei der CVP und der FDP aber auf wenig Gehör. Gerade weil im
Ständeratswahlkampf ein Angriff auf die beiden amtierenden SVP-Vertreter zu erwarten
war, betrachtete man eine Listenverbindung mit der SVP als nicht vertretbar. Somit
verbanden sich die grossen bürgerlichen Parteien nur intern – jeweils mit ihren
Jungparteien und Nebenlisten (FDP Gewerbeliste, CVP Frauen). Die SP war in der
komfortablen Ausgangslage, dass sie mit den Grünen und den Grünliberalen gleich zwei
Listenpartner gefunden hatte. Für die Verteidigung des Mandats von SP-
Fraktionspräsident Andy Tschümperlin rechnete man sich deshalb beste Chancen aus.
Für die FDP und Petra Gössi sah die Lage weniger gut aus. Mit dem Nichtantreten der
BDP fiel eine Listenpartnerin weg, welche entscheidend zum knappen Erfolg vor vier
Jahren beigetragen hatte. Die CVP hingegen erreichte damals das mit Abstand beste
Parteiresultat hinter der SVP. Aus diesem Grund wurde CVP-Nationalrat Alois Gmür
etwas weniger oft zum Kreis der von der Abwahl Gefährdeten gezählt. Nur gewinnen

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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konnte auf der anderen Seite die SVP. Mit 38% Wähleranteil war einerseits das Mandat
von Nationalrat Pirmin Schwander absolut ungefährdet – andererseits musste dadurch
das Ziel der Rechtspartei klar die Rückeroberung ihres verlorenen, zweiten Sitzes sein. 

Der Wahlsonntag stellte sich schliesslich als äusserst spannend heraus. Wahlsiegerin im
Kanton Schwyz war – wie anderswo auch – die SVP. Sie legte auf 42.6% zu (+4.6
Prozentpunkte) und holte sich tatsächlich mit Marcel Dettling ihren zweiten Sitz zurück.
Für Brisanz sorgte aber die Personalie der Abwahl. Seinen Sitz abgeben musste nämlich
unerwartet  Andy Tschümperlin. Seine Partei verlor an Wähleranteil (-2.6
Prozentpunkte, neu: 13.1%), genauso wie die Grünen als Listenpartner (-2.4
Prozentpunkte, neu: 1.4%). Da halfen letztlich auch die 2.8% Wähleranteil der GLP nicht
mehr, um das SP-Mandat noch zu retten. Für den Berufspolitiker Tschümperlin und
seine Partei bedeutete die Abwahl einen schwer zu verdauenden Schock. Die FDP
hingegen gehörte neben der SVP ebenfalls zu den Gewinnerinnen, legte sie doch um
ganze 5.1 Prozentpunkte zu (neu: 20.6%) und etablierte sich damit als zweitstärkste
Partei im Kanton. Diesen Titel abtreten musste die CVP, welche neu über 19.5%
Wähleranteil verfügt (-1.1 Prozentpunkte). Mit diesem Wahlresultat verbannte das
Schwyzer Stimmvolk die Linke nach 12 Jahren wieder aus ihrer Nationalratsdelegation.
Diese besteht neu aus zwei SVP-Vertretern und je einem CVP- und FDP-Vertreter. Die
Wahlbeteiligung lag mit 53.7% höher als noch 2011 (50.5%). Der Frauenanteil liegt durch
die Wiederwahl von Petra Gössi weiterhin bei 25%. 2

Im Kanton Schwyz bewarben sich bei den Nationalratswahlen 2019 84 Personen auf 21
Listen für einen der vier Schwyzer Nationalratssitze. Damit kandidierten dieses Jahr
deutlich mehr Personen als 2015 (50 Personen auf 13 Listen). Der Frauenanteil unter
den Kandidierenden betrug dieses Jahr 35.7 Prozent. 

Vor vier Jahren hatte die SVP der SP eine empfindliche Niederlage zugefügt, weil Marcel
Dettling (svp) anstelle von Andy Tschümperlin (sp) gewählt worden war. Zusammen mit
Pirmin Schwander war die SVP Schwyz damit während der letzten Legislatur gleich
doppelt in Bundesbern vertreten gewesen. Die anderen beiden Sitze hatten Alois Gmür
(cvp) und Petra Gössi (fdp) gewonnen. Da die vier Bisherigen auch 2019 antraten, um die
Mandate für ihre Parteien zu verteidigen, gestaltete sich die Ausgangslage für die
Herausforderer schwierig: Die SP hätte gerne ihren Sitz zurückerobert, doch die
Ausgangslage erschwerte sich für sie noch zusätzlich, weil sie die GLP nicht mehr wie
noch vor vier Jahren für eine Listenverbindung gewinnen konnte. So verblieb ihr einzig
die Verbindung mit den in Schwyz eher schwachen Grünen. Die GLP fand derweil in
einer Mitteverbindung mit der CVP und der EVP Unterschlupf. Bei der CVP schien der
Sitz von Alois Gmür unantastbar. Ähnlich sah die Ausgangslage bei der FDP aus. Die
Parteipräsidentin der FDP Schweiz Petra Gössi schien zu fest im Sattel zu sitzen, als
dass ihr jemand gefährlich werden könnte. Daran änderte auch der Alleingang bei den
Listenverbindungen nichts. Wie die FDP verzichtete auch die SVP dieses Jahr auf
parteiübergreifende Listenverbindungen. Weil sie zwei Mandate besass, rechnete man
am ehesten mit einem Sitzverlust der Volkspartei. Doch auch die wählerstärkste Partei
im Kanton konnte dem Wahlsonntag einigermassen entspannt entgegenblicken.

Die Überraschungen blieben denn wie erwartet aus. Alle vier bisherigen Bisherigen
schafften die Wiederwahl. Das beste Resultat erzielte Marcel Dettling, der 21'716
Stimmen holte. Direkt dahinter folgte Petra Gössi, welche sich ausserdem mit dem Titel
«Panaschierkönigin» schmücken durfte. Über 9'000 ihrer 20'980 Stimmen stammten
von parteifremden Listen. Auch Alois Gmür durfte sich über viel fremde Unterstützung
freuen. Er erhielt fast 6'000 seiner 14'194 Stimmen auf diesem Weg. Als einziger der vier
fand Pirmin Schwander in seiner Wiederwahl einen Wermutstropfen, erhielt er doch
deutlich weniger Stimmen als noch vor vier Jahren. Als Grund dafür machte Schwander
seine gleichzeitige Ständeratskandidatur aus. Vielen Wählenden sei nicht bewusst
gewesen, dass sie ihn für beide Kammern hätten wählen können. Die SVP blieb trotz
deutlichen Verlusten (-5.7 Prozentpunkte) klar stärkste Kraft im Kanton. Ihr Wähleranteil
betrug noch 36.9 Prozent. Die grüne Welle, welche den Grünen und Grünliberalen in
anderen Kantonen erdrutschartige Wähleranteilzuwächse bescherte, fiel im Kanton
Schwyz moderat aus. Die Grünen konnten 1.2 Prozentpunkte zulegen (neu: 2.6%)
während die GLP sich um 1.8 Prozentpunkte (neu: 4.6%) verbesserte. Die grössten
Gewinne verzeichnete die FDP (+2.5 Prozentpunkte, neu 23.1%), welche damit zum
zweiten Mal in Folge ihren Wähleranteil deutlich ausbaute. Ebenfalls leicht zulegen
konnte die SP (+ 0.7 Prozentpunkte). Die 13.8% Wähleranteil reichten freilich nicht für
einen Sitzgewinn. Die Stimmbeteiligung fiel um 5.1 Prozentpunkte, womit neu weniger
als jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgab (48.6%). 3

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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Im Vorfeld der Ständeratswahlen 2019 im Kanton Schwyz hatte die kantonale SVP einen
gewichtigen Rücktritt zu vermelden. Peter Föhn stellte sich nach 16 Jahren im
Nationalrat und zuletzt acht Jahren im Ständerat nicht mehr für eine Wiederwahl zur
Verfügung. Sein Amtskollege während der letzten acht Jahre, Alex Kuprecht (svp), wollte
es hingegen noch einmal wissen und kandidierte für eine fünfte Legislatur im Ständerat.
Um den freigewordenen Sitz von Föhn zu verteidigen, schickte die SVP den langjährigen
Nationalrat Pirmin Schwander ins Rennen. Schwander geriet vor einigen Jahren in die
nationalen Schlagzeilen, als die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern ein Verfahren
wegen angeblicher Beihilfe zu Kindsentführung gegen ihn eröffnete. Nach dreijährigen
Ermittlungen entlastete ihn die Staatsanwaltschaft im Sommer 2019. Auch gegen einen
seiner Herausforderer, den Schwyzer Regierungsrat Othmar Reichmuth (cvp), war im
Wahljahr noch ein Verfahren hängig. Die Staatsanwaltschaft Schwyz ermittelte gegen
den Schwyzer Baudirektor Reichmuth im Zusammenhang mit einer potentiell illegalen
Entsorgungsaktion von kontaminiertem Bauschlamm. Die Ermittlungen waren bis zu den
Wahlen noch nicht abgeschlossen. Nichtsdestotrotz wurde Reichmuth von seiner Partei
als Ständeratskandidat nominiert. Nach achtjähriger Absenz hofften die
Christdemokraten mit ihm auf eine Rückkehr ins «Stöckli». Die FDP hatte schon seit 16
Jahren keinen Schwyzer Ständerat mehr gestellt, doch auch sie peilte einen Sitz in der
kleinen Kammer an. Für die Freisinnigen kandidierte der kantonale Finanzdirektor
Kaspar Michel. Auch die vierte grosse Partei im Kanton, die SP, stellte einen Kandidaten
– den ehemaligen Küssnachter Bezirksammann Michael Fuchs. Neben Fuchs setzten die
Sozialdemokraten auch Othmar Reichmuth auf ihre Ständeratsliste. Damit wollten sie
die Chancen erhöhen, dass Schwyz in der nächsten Legislatur einen Ständerat aus einer
anderen Partei als der SVP und der FDP stellt. Das Kandidatenfeld wurde durch die
parteilose polnische Auslandsschweizerin Honorata Züger komplettiert. Trotz der
spannenden Ausgangslage verlief der Wahlkampf wenig lebhaft.

Am Wahlsonntag schwang der bisherige Ständerat Alex Kuprecht obenaus. Er holte
24'695 Stimmen, übertraf knapp das absolute Mehr von 24'135 und konnte deshalb
schon nach dem ersten Wahlgang seine Wiederwahl feiern. Dahinter blieb es spannend.
Kuprechts Parteikollege Schwander holte am zweitmeisten Stimmen (21'340), lag damit
aber nicht einmal 100 Stimmen vor Othmar Reichmuth, dem ein überraschend gutes
Ergebnis gelang – wohl auch wegen der zusätzlichen Stimmen durch die SP-Wählenden.
An vierter Stelle reihte sich Kaspar Michel ein (15'379). Michael Fuchs kam immerhin
noch auf 11'672 Stimmen. Abgeschlagen auf dem letzten Platz landete Honorata Züger
(1'226 Stimmen). 
Da neben Kuprecht keiner der Kandidierenden das absolute Mehr erreichte, musste ein
zweiter Wahlgang entscheiden. Sowohl Michel als auch Fuchs verzichteten auf eine
Teilnahme am zweiten Wahlgang. Während die FDP in der Folge Stimmfreigabe
beschloss, unterstützte die SP weiterhin Othmar Reichmuth. Diese Strategie sollte sich
schlussendlich auszahlen. Reichmuth entschied die Stichwahl im zweiten Wahlgang
nämlich für sich. Er holte 23'359 Stimmen und distanzierte Schwander damit um rund
2'000 Stimmen. Züger (870 Stimmen) blieb erneut chancenlos. Die CVP knöpfte damit
der SVP also einen Sitz ab und schickt erstmals seit 2011 wieder einen
Ständeratsvertreter nach Bundesbern. 4

WAHLEN
DATUM: 24.11.2019
ELIA HEER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Die Revision des Epidemiengesetzes blieb 2013 auch nach der im Vorjahr
abgeschlossenen parlamentarischen Beratung aktuell. Die nach mehrmaligem Hin und
Her zwischen den beiden Kammern beschlossene Fassung des Gesetzes sah unter
anderem ein Impfobligatorium vor, welches unter gewissen Umständen Impfungen für
bestimmte Personengruppen vorsah. Diese Bestimmung sorgte für Unmut. Kurz nach
der Verabschiedung der Gesetzesvorlage durch das Parlament gaben mehrere Seiten
das Ergreifen des Referendums bekannt. Am 17. Januar reichten die Gegner der Vorlage
rund 80 000 Unterschriften ein und übertrafen damit das erforderliche Quorum bei
Weitem. Mehrere Gruppierungen (Junge SVP, Bürger für Bürger, EDU, Komitee wahre
Demokratie, Human Life International, Jugend und Familie, das Netzwerk
Impfentscheid) hatten sich an der Unterschriftensammlung beteiligt, jedoch ohne
überparteilichen Zusammenschluss. Auch links-grüne Politiker standen dem Gesetz
kritisch gegenüber, wollten aber nicht mit rechts-bürgerlichen oder christlich-
konservativen Kreisen kooperieren. Eine Art Federführung übernahm das „Netzwerk

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Impfentscheid“ um den Naturheilpraktiker Daniel Trappitsch, welcher bereits
erfolgreich gegen das Tierseuchengesetz gekämpft hatte. Als namhafte Unterstützer
waren die Nationalräte Büchler (cvp, SG), Estermann (svp, LU), Freysinger (svp, VS),
Kessler (glp, SG) und Schwander (svp, SZ) im Komitee dabei. Die verschiedenen
Gruppierungen, welche sich gegen das Gesetz formiert hatten, führten je eigene
Gründe gegen die Vorlage an. Einige, in erster Linie christliche Kreise, warnten vor einer
«Frühsexualisierung»: Sie verdächtigten den Bund, mit der Gesetzesänderung die Aids-
Prävention und obligatorische Sexualerziehung bereits im Kindergarten forcieren zu
wollen. Andere, wie zum Beispiel der damalige Vizepräsident der Jungen SVP Schweiz,
Anian Liebrand, befürchteten eine Machtkonzentration beim Bund. Tatsächlich würde
dieser mit dem neuen Gesetz mehr Kompetenzen für die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten erhalten. Hauptargument gegen das revidierte Gesetz war aber der
«Impfzwang», wie ihn die Gegner nannten. Sie lehnen Eingriffe in das körpereigene
Immunsystem grundsätzlich ab und befürchteten, dem Staat würde mit dem Gesetz
ermöglicht, Menschen gegen deren Willen zur Impfung zwingen zu können. Der
Gesetzesentwurf sah tatsächlich vor, dass der Bund in besonderen Situationen
Impfungen für gefährdete oder exponierte Personen wie z.B. Pflegepersonal anordnen
kann. Die Streichung dieser Bestimmung war jedoch bereits in der Nationalratsdebatte
2012 debattiert und schlussendlich mit der Begründung abgelehnt worden, es handle
sich hierbei eher um eine Pflicht als einen Zwang. Die öffentliche Gesundheit sei höher
einzustufen als die persönliche Freiheit, zwangsgeimpft würde jedoch niemand.
Dennoch vermochte dieses Argument bei der Volksabstimmung am meisten zu
mobilisieren (siehe unten), auch wenn es sich hierbei nur um einen marginalen Aspekt
der gesamten Epidemiengesetz-Revision handelte. Nach der nach aussen hin
unscheinbaren Diskussion im Parlament und der deutlichen Verabschiedung mit 149 zu
14 Stimmen im Nationalrat und mit 40 zu 2 im Ständerat sollten die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger durch das erfolgreich ergriffene Referendum also trotzdem über das
Gesetz befinden.

Noch im September 2013 konnte sich das Volk zum revidierten Epidemiengesetz
äussern. Obschon mehrere Gruppierungen gegen das Gesetz mobilisiert hatten und so
die Abstimmungsempfehlung von Regierung und Parlament bekämpfen wollten, verlief
der Abstimmungskampf eher ruhig. Dies war unter anderem der gleichzeitig
stattfindenden und als wichtiger empfundenen Wehrpflichts-Abstimmung
zuzuschreiben und liess sich auch anhand einer Analyse von Inseraten in Schweizer
Zeitungen erkennen: In den letzten acht Wochen vor Abstimmung fanden sich in über
50 Tages- und Wochenzeitungen lediglich 36 Abstimmungsinserate zum Referendum,
wobei zwei Drittel für eine Annahme des Gesetzes warben. Die grössten
Schlagabtausche ergaben sich rund um die Frage nach dem Impfobligatorium: Gegner
stilisierten dieses zu einem Impfzwang hoch und wurden dabei von den Pressetiteln
unterstützt, indem diese die Revision des Epidemiengesetzes bisweilen auf ein
„Impfgesetz“ reduzierten. Die Befürworter und der Gesundheitsminister Berset gaben
sich Mühe, diese Massnahme zu relativieren und aufzuzeigen, dass niemand gegen
seinen Willen geimpft werden könne. Die Argumentationslinien blieben jedoch
grundsätzlich starr und so wurde auch die Meinungsbildung vom sogenannten
Impfzwang geprägt. Die in zwei Wellen durchgeführten Meinungsumfragen im Vorfeld
der Abstimmung deuteten jedoch früh auf eine mögliche Annahme der Revision. Mitte
August gaben 49% der Befragten an, eher oder bestimmt dafür zu sein, 39% waren eher
oder bestimmt dagegen und 12% waren noch unentschlossen. Auffallend war, dass der
grössere Anteil der Befragten ihre Stimmabsicht nur tendenziell formulierte, also „eher“
dafür oder dagegen zu sein schien. Diese Werte änderten sich nicht bis zur zweiten
Erhebung rund drei Wochen vor der Abstimmung, so dass zwar nach wie vor eine Ja-
Tendenz zu beobachten war, den Gegnern jedoch auch noch gut zwei Wochen für eine
Schlussmobilisierung Zeit blieb. Mit fast 60% Ja-Stimmen wurde das Gesetz an der
Volksabstimmung bei einer Stimmbeteiligung von 46,8% deutlich angenommen. Einzig
in den Innerschweizer Kantonen Schwyz und Uri sowie in den beiden Appenzell sprach
sich eine Mehrheit gegen die Vorlage aus.

Abstimmung vom 22. September 2013

Beteiligung: 46,8%
Ja: 1 395 607 (59,0%) 
Nein: 968 078 (41,0%) 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SPS, EVP, CSP, GLP, BDP, GPS, Jungfreisinnige, Juso, Junge Grüne; FMH,
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Hausärzte Schweiz. 
– Nein: SVP, JSVP, EDU; Schweizerischer Verein für Homöopathie.

Dass die Mehrzahl der Stimmenden ihr Votum erst sehr spät fällte und die
Entschlussfassung schwer fiel, ist auch der VOX-Analyse im Nachgang der Abstimmung
zu entnehmen. Eine starke Polarisierung war indes nicht auszumachen; einzig die SVP-
Sympathisanten lehnten die Vorlage mit rund 55% Nein-Stimmen der Parteiparole
entsprechend ab. Anhänger der FDP, der CVP und der SP hiessen das Gesetz mit
Anteilen zwischen 61 und 74% Ja-Stimmen gut, wiederum in Einklang mit den
Parteiempfehlungen. Besonders wichtig war in dieser Abstimmung das
Regierungsvertrauen: Wer ein hohes Vertrauen in den Bundesrat hatte, folgte in den
meisten Fällen der Abstimmungsempfehlung der Regierung (69% Zustimmung). Der
Gegenstand der Abstimmung war jedoch nicht allen Stimmenden geläufig, glaubte doch
die Mehrheit der Befragten, dass es um die Einführung des Impfzwangs gehe. Allerdings
legten auch jene, die das glaubten, nicht zwangsläufig ein Nein in die Urne.
Gesetzesbefürworterinnen und -befürworter nannten als häufigstes Argument den
nötigen Schutz der Bevölkerung im Falle von Epidemien (21%). Dass die Durchsetzung
von Impfobligatorien durch den Bund in bestimmten Fällen gerechtfertigt sei (20%) und
es einer Neuregelung der Kompetenzordnung im Kampf gegen Epidemien bedürfe (18%)
waren weitere wichtige Argumente für Personen, die an der Urne ein Ja einlegten.
Immerhin 16% der Befürworter gaben die Abstimmungsempfehlung des Bundesrates als
Hilfe für die eigene Entscheidung an. Unter den Gesetzesgegnern war die Angst um
einen vermeintlichen Impfzwang das dominierende Argument in der Meinungsbildung
(von 60% angegeben). Das Gesetz soll nach der Annahme per Anfang 2016 in Kraft
gesetzt werden. 5

Aufgrund des von den «Freunden der Verfassung» ergriffenen Referendums stimmte
die Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2021 über das Covid-19-Gesetz ab. Dieses
enthielt einerseits die Regelungen zu den Unterstützungsmassnahmen für die
Unternehmen und die Bevölkerung (u.a. Härtefallhilfen, Covid-Erwerbsersatz,
Kurzarbeitsentschädigung), andererseits Ermächtigungen für den Bundesrat, zeitlich
begrenzt von bestehenden Gesetzen abzuweichen. Während der erste Teil auch bei den
Gegnerinnen und Gegnern unumstritten war, kritisierten sie den zweiten Teil stark.
Dieser Teil enthielt beispielsweise Regelungen zur Einschränkungen von Behandlungen
in den Spitälern, zur Abweichungen von gesetzlichen Fristen, zur elektronischen
Durchführungen von Generalversammlungen von Unternehmen oder zu
Einschränkungen im Asylbereich. Das Covid-19-Gesetz war nun insofern speziell, als
Gesetze üblicherweise erst nach Ablauf der Referendumsfrist in Kraft treten. Da das
Gesetz jedoch von einer Mehrheit der Mitglieder beider Kammern dringlich erklärt
worden war, war es gleich nach Annahme im Parlament im September 2020 in Kraft
getreten – was die Abstimmung darüber gemäss Tages-Anzeiger zu einer
«demokratiepolitische[n] Kuriosität» machte. Zusätzlich speziell war, dass das Covid-
19-Gesetz zum Zeitpunkt der Abstimmung vom Parlament bereits zweimal revidiert
worden war – einmal in der Wintersession 2020 und einmal in der Frühjahrssession
2021. Da das Gesetz mit den Corona-bedingten Veränderungen Schritt halten müsse,
seien verschiedene Teile des Gesetzes zum Zeitpunkt der Abstimmung gar nicht mehr in
Kraft, betonte der Tages-Anzeiger. Zudem würde das Gesetz bei einer allfälligen
Ablehnung an der Urne nicht per sofort ausser Kraft treten, sondern ein Jahr nach
seiner Inkraftsetzung, also am 25. September 2021. Die meisten Regelungen des
Gesetzes sind auf Ende 2021 befristet, lediglich einzelne dieser Regelungen würden bis
Ende 2023 (etwa Regelungen zur Kurzarbeit) oder gar bis Ende 2031 (Regelungen zu den
Covid-Krediten) gültig bleiben.

Der Abstimmungskampf zum Referendum gegen das Covid-19-Gesetz war nun geprägt
von der Frage, worüber am 13. Juni 2021 genau abgestimmt wird. So betonten die
Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes im Abstimmungsbüchlein, dass mit dem
Referendum sichergestellt werden solle, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
«die höchste Instanz im Land» bleiben. Mit der Ablehnung des Covid-19-Gesetzes solle
man zeigen, «dass Krisenmanagement gegen das Volk in der Schweiz nicht geht». So
befürchteten sie, dass der Bundesrat das Notrecht durch das Gesetz unnötig verlängern
würde und man durch eine Annahme des Gesetzes die bisherige bundesrätliche
Corona-Politik legitimiere. Andreas Glarner (svp, AG) etwa argumentierte, dass man
dem Bundesrat damit einen Blankocheck für weitere Einschränkungen gebe und sprach
sich damit gegen das Gesetz aus – die SVP selbst entschied sich in der Folge für
Stimmfreigabe. Gegen diese Argumentationen wehrten sich die Befürworterinnen und
Befürworter des Gesetzes, da sie in ihren Augen am Covid-19-Gesetz vorbeizielten. So

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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würden die Gegnerinnen und Gegner insbesondere die Corona-Massnahmen des
Bundesrates kritisieren, etwa die Schliessung der Restaurants oder Läden, die jedoch
nicht im Covid-19-Gesetz geregelt seien, sondern im 2013 von der Stimmbürgerschaft
angenommenen Epidemiengesetz. Diese Bestimmungen würden somit durch eine
Ablehnung des Gesetzes auch nicht aufgehoben. Der Kampf gegen das Gesetz stelle
gemäss den Befürwortenden folglich bloss eine Art «Stellvertreterkrieg» dar, in dem
sich die Gegnerinnen und Gegner ein Misstrauensvotum gegen die bundesrätliche
Covid-Politik oder einen Denkzettel an den Bundesrat wünschten. 
Die Gegnerschaft kritisierte aber durchaus auch verschiedene Aspekte des Gesetzes
selbst: So fürchteten sie eine Diskriminierung oder gar einen Verlust der Grundrechte
von ungeimpften Personen aufgrund des Covid-19-Zertifikats, da mit diesem eine
Zweiklassengesellschaft, ja gar eine «neue Form der Apartheid», geschaffen werde.
Zudem diene das Contact Tracing über die SwissCovidApp zur Massenüberwachung, wie
die beiden Co-Präsidenten der «Freunde der Verfassung», Marion Russek und Werner
Boxler, in der Weltwoche betonten. Das anfängliche Argument, wonach es aufgrund des
Gesetzes zu einer verkürzten Prüfung von Impfstoffen kommen könnte, liess das
Komitee nach einer Weile fallen – der Bundesrat hatte erklärt, dass es in der
betreffenden Regelung einzig um Arzneimittel, nicht aber um Impfstoffe gehe.
Neben einzelnen Bestimmungen kritisierte die Gegnerschaft aber auch die Verbindung
der Unterstützungsmassnahmen mit den zusätzlichen Ermächtigungen für den
Bundesrat, da man den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern damit die Möglichkeit
nehme, Ersteren zuzustimmen und Letztere abzulehnen. Gleichzeitig betonten sie, dass
eine Ablehnung des Covid-19-Gesetzes an der Urne nicht das Ende der
Unterstützungsmassnahmen bedeute – was das Hauptargument der Befürworterinnen
und Befürworter darstellte. So könne das Parlament die Unterstützungsmassnahmen
durch die Annahme einer Motion von Pirmin Schwander (svp, SZ; Mo. 21.3402) innert
kürzester Frist in ein eigenes Gesetz giessen. Diese Argumentation teilten die
Befürwortenden nicht, vielmehr warnten sie vor drastischen Folgen durch die
Ablehnung des Gesetzes: Das vorzeitige Ende der Unterstützungsmassnahmen der
Wirtschaft führe nämlich zu einem starken Anstieg der Konkurse, der Arbeitslosigkeit
und der Sozialhilfequote. Zwar könne das Parlament allenfalls ein neues Gesetz
beschliessen, dabei müsse es sich aber um ein ordentliches Gesetz handeln – ein
weiteres dringliches Gesetz sei nicht möglich –, erklärte der Bundesrat. Ein solches
könne aber unter anderem aufgrund der Referendumsfrist nicht vor dem 25.
September 2021 in Kraft gesetzt werden. Somit käme es bei einer Ablehnung des Covid-
19-Gesetzes zu einem Unterbruch der Unterstützungsmassnahmen. Auch der Bundesrat
betonte zur Lancierung seines Abstimmungskampfes an einer Pressekonferenz, bei der
unter anderem Gesundheitsminister Berset und Bundespräsident Parmelin sowie KdK-
Präsident Rathgeb (GR, fdp) anwesend waren, dass das Covid-19-Gesetz die einzige
rechtliche Grundlage zur Unterstützung der Betroffenen sei und dessen Ablehnung
grosse Unsicherheiten bei Unternehmen und Arbeitnehmenden auslösen würde.
Christian Rathgeb verwies auf die zentrale Bedeutung des Gesetzes für die Kantone und
mahnte vor einem Bauchentscheid: «Die Menschen brauchen jetzt nicht einen
Denkzettel, sondern konkrete finanzielle Unterstützung.» 
Die Befürworterinnen und Befürworter wehrten sich auch gegen den Diktatur-Vorwurf
der Gegnerschaft an den Bundesrat. So werde das Notrechtregime durch das Covid-19-
Gesetz nicht verlängert, sondern wie von der Verfassung verlangt in ordentliches Recht
überführt – das entsprechend auch vom Parlament verabschiedet worden sei. «Alles
läuft, wie es die Verfassung vorsieht – auch wenn die «Freunde der Verfassung» das
nicht wahrhaben wollen», betonte etwa die NZZ. «Wenn dies die Basis für eine Diktatur
sein soll, wird es eine ebenso lächerliche wie grosszügige Diktatur sein – eine Diktatur,
in der es für fast jeden Zweck Milliardenhilfen gibt und für jeden LKW-Fahrer eine
Toilette», verteidigte dieselbe Zeitung das Gesetz mit Verweis auf eine spezifische
Regelung im Covid-19-Gesetz zum Toilettenzugang von LKW-Fahrerinnen und -Fahrern.

Zu breiteren medialen Diskussionen im Abstimmungskampf führte auch das
Abstimmungsbüchlein: Die Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes kritisierten, dass hier
das ursprüngliche Covid-19-Gesetz aufgeführt worden war, obwohl dieses in der
Zwischenzeit bereits mehrfach revidiert worden war. Dies sei aber insofern korrekt, als
das Referendum zum ursprünglichen Gesetz gefasst worden sei – auch wenn die
Ablehnung des Gesetzes auch die Revisionen ausser Kraft setzen würde, war der
mediale Konsens in dieser Frage. Ansonsten stand das Referendum zum Covid-19-
Gesetz deutlich im Schatten der gleichzeitig stattfindenden Abstimmungen zum CO2-
Gesetz, zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative sowie zum kaum beworbenen
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Die
Studie des fög zählte etwa eine vergleichsweise geringe Anzahl Zeitungsartikel zum
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Covid-19-Gesetz, deren Tonalität leicht positiv war. Auch in den Inseratespalten schnitt
das Covid-19-Gesetz unterdurchschnittlich ab, wie die Studie von Année Politique
Suisse zeigte. Die Vorumfragen der SRG (67% Ja respektive 64% Ja) und von Tamedia
(66%, 67%, 69%) liessen schliesslich kaum Zweifel an einer Annahme des Gesetzes
aufkommen. 

In der Zwischenzeit hatten die EDU, die «Freunde der Verfassung», das Aktionsbündnis
«Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» sowie die Gruppe «Mass-voll» die
Nein-Parole ausgegeben. Die SVP hatte unter grossem medialen Interesse bereits im
März 2021 entschieden, Stimmfreigabe zu erteilen, da sie «die negativen Folgen einer
Ablehnung [als] grösser [erachtete] als die einer Zustimmung». Verschiedene
Kantonalsektionen wichen jedoch von dieser Parole ab, so sprachen sich die Sektionen
der Kantone Bern, Luzern, Waadt und Wallis für eine Annahme und die Sektionen der
Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-Landschaft, Schwyz und Zürich sowie die Junge
SVP für eine Ablehnung aus. Ansonsten traf das Covid-19-Gesetz weitgehend auf
Unterstützung, etwa durch sämtliche anderen grösseren Parteien (EVP, FDP, GLP, GPS,
Mitte, SP) und zahlreiche grösseren Verbände wie Economiesuisse, SGB und
Travailsuisse, aber auch durch den SGV oder GastroSuisse. 

Am Abstimmungssonntag sollte sich das Bild aus den Vorumfragen bestätigen: Mit 60.2
Prozent bei einer Stimmbeteiligung von 59.7 Prozent sprachen sich die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Covid-19-Gesetz aus. Zwar war kein
Ständemehr nötig, dennoch verdeutlichte die Ablehnung der Vorlage in den Kantonen
Uri (45.1%), Schwyz (40.9%), Nidwalden (48.6%), Obwalden (43.3%), Glarus (49.1%),
Appenzell Ausserrhoden (47.0%), Appenzell Innerrhoden (39.2%) und Thurgau (49.9%)
die Unterschiede zwischen den Regionen: So lag die Zustimmung in der Romandie mit
65.5 Prozent und in der italienischsprachigen Schweiz mit 68.8 Prozent beispielsweise
deutlich höher als in der Deutschschweiz (58.3 Prozent). 
Die Medien waren sich nicht sicher, wie dieses Resultat zu interpretieren war.
Einerseits wurde von einem «Achtungserfolg der Gegner» (AZ) gesprochen –
insbesondere da diese nicht von einer grossen Partei unterstützt worden seien (TdG) –,
andererseits sei die Abstimmung zuvor als «Plebiszit über die generelle Corona-Politik
des Bundesrates» angepriesen worden, weshalb das Resultat nun als Bestätigung
ebendieser durch die Stimmbürgerschaft verstanden werden könne (NZZ). Einig war
man sich jedoch mehrheitlich, dass dies nicht als Blankocheck für den Bundesrat
verstanden werden dürfe – zugleich forderte unter anderem die SVP weitere
Lockerungen der Corona-Massnahmen. 

Abstimmung vom 13. Juni 2021

Beteiligung: 59.7%
Ja: 1'936'344 Stimmen (60.2%)
Nein: 1'280'128 Stimmen (39.8%)

Parolen:
- Ja: EVP, FDP, GLP, GPS, KVP, Mitte, PdA, SPS; Economiesuisse, Gemeindeverband,
KdK, SAV, SGB, SGV, SSV, TravailSuisse, VPOD, GastroSuisse
- Nein: EDU; «Freunde der Verfassung», Aktionsbündnis «Urkantone für eine
vernünftige Corona-Politik», «Mass-voll»
- Stimmfreigabe: SD, SVP*
* verschiedene abweichende Kantonalsektionen: Ja: SVP BE, SVP LU, SVP NE, SVP VD,
SVP VS; Nein: SVP AI, SVP BL, SVP SZ, SVP ZH, JSVP CH

Die Nachabstimmungsbefragung von gfs.bern zeigte einige Wochen später, dass die
Vorlage von Personen unter 40 Jahren, von Sympathisantinnen und Sympathisanten der
SVP sowie von Personen mit geringem bis mittlerem Vertrauen in den Bundesrat
mehrheitlich abgelehnt worden war. Als Hauptgrund für ihre Ablehnung nannten die
Befragten das Missbrauchspotenzial des Gesetzes (15% der Antworten), während die
Befürwortenden vor allem auf die Notwendigkeit einer Gesetzesgrundlage (16%) sowie
der finanziellen Unterstützung (12%) verwiesen. 

Noch am Abstimmungssonntag kündigten die Junge SVP und die «Freunde der
Verfassung» überdies bereits ein Referendum zur zweiten Revision des Covid-19-
Gesetzes und damit hauptsächlich zum Covid-19-Zertifikat an. Die zweite Revision war
Mitte März 2021 vom Parlament verabschiedet worden, weshalb die Referendumsfrist
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nur noch drei Wochen andauerte. Die beiden Komitees zeigten sich überzeugt, dass
man die nötigen 50'000 Unterschriften innert dieser kurzen Frist zusammenbekommen
werde. 6

1) Übersicht Volksinitiativen 2019; AZ, 9.2.19; BLZ, 28.5.19
2) BU, 8.4.15; NZZ, 27.5.15; BU, 1.7., 19.8., 24.8., 1.9., 6.10.15; BU, 19.10.15
3) BU, 13.8., 20.8., 4.9., 13.9.19; BU, 21.10.19; BU, 22.10.19
4) BU, 10.1.19; LZ, 16.1.19; BU, 17.1., 29.1.19; LZ, 17.5.19; BU, 6.8., 13.8., 22.8., 4.9., 25.9., 26.9., 12.10., 21.10., 22.10., 23.10.,
24.10., 7.11., 8.11., 19.11., 25.11., 26.11.19
5) BRG 10.107: NZZ, 10.10.12; NLZ und SGT, 9.1.13; TA, 11.1.13; NZZ, 18.1.13; BZ, 19.1.13; NZZ 21. und 23.8.13; Presse vom 23.9.13;
www.gfsbern.ch (Meinungsumfragen) Lit. Bernhard (Inserateanalyse); Lit. Fossati et al. (Vox).
6) 2. SRG-Trendumfrage von gfs.bern; 20 Minuten-Tamedia Abstimmungsumfrage, 1.Welle; 20 Minuten-Tamedia
Abstimmungsumfrage, 2.Welle; 20 Minuten-Tamedia Abstimmungsumfrage, 3. Welle; APS-Zeitungs- und Inserateanalyse vom
13.6.21; FÖG Abstimmungsmonitor Juni 2021; Vox Schlussbericht von gfs.bern; NZZ, 18.3.21; TG, 27.3.21; NZZ, 29.3.21; BU,
1.4.21; AZ, CdT, Exp, LT, NF, 13.4.21; WW, 15.4.21; AZ, CdT, 4.5.21; TG, 6.5.21; CdT, TA, 7.5.21; AZ, NZZ, 8.5.21; TG, 11.5.21; LT,
14.5.21; TZ, 15.5.21; LT, 17.5.21; TA, 19.5.21; NZZ, 20.5.21; TG, 21.5.21; NZZ, 25.5.21; AZ, 26.5.21; NF, TA, WW, 27.5.21; Exp,
28.5.21; NZZ, 29.5.21; Blick, Lib, TA, 1.6.21; Exp, NZZ, TA, 2.6.21; AZ, 3.6.21; NF, 4.6.21; TA, 5.6., 7.6.21; AZ, LT, TA, 8.6.21; Exp,
9.6.21; NZZ, 12.6.21; AZ, Blick, CdT, Exp, LT, Lib, NF, NZZ, QJ, TA, TG, 14.6.21
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